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gegenüber den zukünftigen? Inwiefern ist die Zukunft der AHV ein philosophisches 
Thema?
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Aufbau des Themendossiers 

Der Aufbau des Themendossiers folgt zum 
grössten Teil dem Aufbau der Argumenta-
tion. Notwendige Begriffe und Schwierig-
keiten werden der Diskussion zur Genera-
tionengerechtigkeit vorweggenommen. Das 
Kapitel „Generationengerechtigkeit?“ um-
reisst die Theorien des intergenerationellen 
Nutzensummenutilitarismus, der Theorie 
der Generationengerechtigkeit gemäss 
John Rawls und der intergenerationellen 
Suffizienzgerechtigkeit.

Das Interview mit Prof. Dr. F. Cheneval der 
Universität Zürich behandelt den Grundsatz 
der Generationengerechtigkeit aus der Prä-
ambel der Bundesverfassung. 
Mögliche Konsequenzen aus den Erkennt-
nissen zum Begriff des Generationenver-
trags und der Entwicklung der AHV befinden 
sich auf S. 15ff. des vorliegenden philoso-
phischen Themendossiers.
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Philosophie? Was hat das mit der AHV zu 
tun? Im folgenden philosophischen The-
mendossier wird aufgezeigt, dass die AHV 
durch ihren Grundgedanken des Generati-
onenvertrages zutiefst mit der philosophi-
schen Debatte der Generationengerech-
tigkeit verknüpft ist. Die Ungenauigkeit des 
Begriffes des Generationenvertrages kann 
durch eine Trennung in Gerechtigkeitsan-
sprüche an sich, Verteilungsgerechtigkeit 
und Ansprüche auf einen minimalen Le-
bensstandard (Suffizienzgerechtigkeit) eine 
klarere Sicht auf die zukünftige Entwicklung 
der AHV eröffnen. Die Jetztpräferenz und 
die Zukunftsdiskontierung spielen hierbei 
ebenso eine Rolle wie die Frage nach der 
Rechtfertigung der Institution an sich.
Die idealen Normen der vorgestellten Theo-
rien zeigen auf, dass Praxisnormen, die sich 
nicht auf eine klare Grundlage stützen, nur 
unzulänglich Klarheit schaffen, in welche 
Richtung die AHV sich entwickeln könnte, 
sollte oder müsste. Denn eine Verteilungs-
gerechtigkeit hat für beide Seiten zu funk-
tionieren: Nicht nur den Beitragszahlenden 
oder den -empfängern kommen Rechte und 
Pflichten zu, sondern beiden Parteien.

Das vorliegende Themendossier hat nicht 
den Anspruch, Lösungsvorschläge zu un-
terbreiten, sondern möchte zeigen, dass 

Die AHV stützt sich auf den so genannten Generationenvertrag. Doch was genau bein-
haltet dieser Vertrag? Hat er etwas mit Gerechtigkeit zu tun? Diese Fragen werden im 
vorliegenden Themendossier behandelt: Die philosophischen Aspekte zur Entwicklung 
der AHV.

eine systematische und analytische Recht-
fertigung der Grundgedanken der AHV 
durchaus neue Entwicklungsmöglichkeiten 
andeuten kann.
Wie dies in den philosophischen Debatten 
üblich ist, wird auch hier Fortschritt durch 
Diskurs mit Argumenten und Gegenargu-
menten erreicht. Das Einnehmen einer 
Geisteshaltung, die keine Diskussionen zu-
lässt, verunmöglicht den philosophischen 
Fortschritt. Das Themendossier wirft des-
halb auch offene Fragen auf, die es nicht 
vorschnell zu beantworten gilt.

Die finanziellen Entscheidungen, die bei 
Reformen der AHV zu treffen sind, sollten 
der Möglichkeit nach das reflektieren, was 
die AHV als Institution anzustreben hat. Die 
Bezugnahme auf den Generationenvertrag 
allein scheint nicht auszureichen, wenn sich 
ein Misstrauen gegenüber der finanziellen 
Entwicklung der AHV manifestiert. Somit 
möchte das vorliegende Dossier Denkan-
stösse geben, wie sich die AHV als gerech-
te Institution orientieren kann. Eine breite 
Debatte in der Öffentlichkeit über den Sinn 
und Zweck der Teilbereiche des Generati-
onenvertrags kann dabei nur förderlich sein. 
Die philosophischen Perspektiven könnten 
hierbei hilfreich sein, eine analytische He-
rangehensweise zu fördern.

Einleitung
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Woher rührt 
der soziale Gedanke der AHV?

Der Internetauftritt der AHV beantwortet die 
Frage, welcher Grundgedanke hinter der 
AHV steht, folgendermassen: 

„Solidarität. Die AHV basiert in erster Linie 
auf der Solidarität zwischen den Generati-
onen: Die laufenden Renten werden durch 
die so genannte aktive Bevölkerung finan-
ziert. Dies im Vertrauen darauf, dass spä-
tere Generationen das Gleiche tun und das 
Werk weiterführen werden. Diese Solidari-
tät zwischen den Generationen wird auch 
Generationenvertrag genannt.
Aber die Solidarität in der AHV geht noch 
weiter: Besserverdienende unterstützen 
schlechter gestellte Versicherte. Sie ent-
richten mehr Beiträge, als zur Finanzierung 
ihrer eigenen Rente nötig wäre, während 
wirtschaftlich schlechter Gestellte mehr 
Leistungen beziehen, als es ihren Beiträgen 
entsprechen würde. So findet ein Ausgleich 
zwischen Arm und Reich statt.“ (2)

Wir erfahren, dass die AHV gleich mehrere 
philosophische Themen zur Grundlage hat: 
Solidarität, Vertrauen, Generationenvertrag 
und Verteilungsgerechtigkeit, also den Aus-
gleich zwischen Arm und Reich.

Alle diese einzelnen Schlagwörter stellen 
in der Philosophie eigene Forschungsge-

biete dar: Publikationen, Vorträge und Se-
minare werden zu jedem einzelnen dieser 
Themen angeboten. Im vorliegenden The-
mendossier möchten wir uns jedoch auf die 
Zukunftsperspektive der AHV beschränken. 

Der sog. Generationenvertrag (4) wird auf 
den Gesellschaftsvertrag (5) zurückge-
führt, der im 18. Jahrhundert u.a. durch den 
französisch-schweizerischen Philosophen 
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) ent-
wickelt wurde und durch John Locke (16.32–
1704) (6) inspiriert war. Der Gesellschafts-
vertrag gemäss Rousseau bezeichnet den 
Zusammenschluss der Menschen zu einer 
Gemeinschaft: Um eine gesellschaftliche 
Ordnung zu ermöglichen, gibt jeder Mensch 
seine natürliche Freiheit auf. In Rousseaus 
Vorstellung ist diese natürliche Freiheit als 
vollumfängliche zu verstehen, womit bspw. 
auch Raub und Mord als Ausübungen von 
natürlichen Freiheiten verstanden wurden.

In Verbindung mit dem Generationenvertrag 
bedeutet das en Gros, dass jede einzelne 
Person durch die Aufgabe einer aktuellen 
Freiheit – in diesem Fall die Verfügungs-
gewalt über das gesamte Einkommen – 
eine Leistung von der Gemeinschaft erhält, 
sprich, wie bei der AHV, eine zukünftige 
Rente im Alter.

Die Geschichte der AHV

„Die Entstehung der AHV geht auf das Jahr 1925 zurück, als das Stimmvolk einem Verfas-
sungsartikel zur Schaffung einer Alters- und Hinterlassenenversicherung zustimmte: Am 1.  
Januar 1948 schliesslich trat die AHV in Kraft; die ersten Renten wurden ausbezahlt.“ (1)

„Die wichtigste Einnahmequelle der AHV sind die Beiträge der Wirtschaft, der Arbeitgeber, 
der Versicherten und des Bundes. Seit 1. Januar 1999 wird zudem ein Teil der Mehrwert-
steuer für die Finanzierung der AHV erhoben.
Die AHV wird nach dem so genannten Umlageverfahren finanziert. Das heisst: Die ein-
genommenen Beiträge werden innerhalb der gleichen Zeitperiode für Leistungen an die 
Rentenberechtigten wieder ausgegeben, also „umgelegt“. Im Unterschied zur beruflichen 
Vorsorge oder zum Sparbüchlein wird damit bei dieser Finanzierungsart nicht über Jahre 
gespart. Die AHV gibt stattdessen etwa aus, was sie jährlich einnimmt.“ (3)
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Die viel diskutierte Zukunft der AHV, 
eine Frage der Philosophie?

In den Medien häufen sich in den letzten Jahren die Meldungen 
quer um den Globus von zukünftig zahlungsunfähigen Renten-
kassen. Nicht nur in der Schweiz, auch bspw. in den USA und 
Deutschland, ist die Zukunft der Altersvorsoge ein viel diskutier-
tes Thema.
Die Bundesverwaltung veröffentlichte im Mai 2011 folgende In-
formationen zu den Finanzperspektiven der AHV: 
• „Die Versicherungstätigkeit der AHV, das so genannte Umla-

geergebnis, wird in ein paar Jahren defizitär. 
• Dieses Defizit der Versicherungstätigkeit wird ca. 2020 eine 

Grössenordnung erreichen, die nicht mehr durch den erwart-
baren Anlageerfolg auf dem Fondsvermögen aufgefangen 
werden kann. Der AHV-Ausgleichsfonds wird somit ab ca. 
2020 zu schmelzen beginnen.“ (7)

• „Damit die Umlageergebnisse der AHV bis 2030 ausgegli-
chen gehalten werden können, sind also voraussichtlich, je 
nach wirtschaftlichem Verlauf, zusätzliche Einnahmen oder 
Einsparungen zwischen 5.6. und 11.7 Mrd. Franken notwen-
dig.“ (8)

“Wir dürfen nie 
vergessen, daß die 
Zukunft zwar gewiß 

nicht in unsere Hand 
gegeben ist, daß sie 
aber ebenso gewiß 

doch auch nicht ganz 
außerhalb unserer 

Macht steht.”

Epikur
Philosophie der Freude

Aber was haben diese harten Fakten, abge-
sehen vom Ursprung der AHV und dem Ge-
nerationenvertrag, mit Philosophie zu tun?
Inwiefern kann die Philosophie bezüglich 
der Finanzzukunft der AHV etwas ausrich-
ten? Haben finanzielle Überlegungen über-
haupt etwas mit Philosophie zu tun?

Diese beiden Fragen müssten mit ‚Ja‘ be-
antwortet werden, erkennt man an, dass un-
sere Entscheidungen darüber, wie wir etwas 
machen wollen, gut begründet sein wollen 
– im Speziellen bei Finanzentscheidungen.

Weiterführende Zeitungsartikel:

• Die AHV braucht mehr Ausländer 
 (20 Minuten, 24.2.2012) (9)

• Die Politik soll sich zu AHV- 
 Reformen zwingen (Tagesanzeiger, 
 31.07.2012) (10)

• Wie sich das AHV-Loch stopfen 
 liesse (Tagesanzeiger, 21.7.2012) (11)

• Die AHV ist trotz Defiziten noch 
 risikofähig (NZZ, 4.2.2011) (12)
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Die Philosophie untersucht traditionsge-
mäss zuerst den Gegenstand an sich: Was 
sind Generationen? Was ist Gerechtigkeit? 
Wie und wo lässt sich das Thema in die phi-
losophische Debatte einordnen?

Für den Begriff der Generation bietet sich 
hinsichtlich der AHV-Problematik eine ein-
fache Definition an: Eine Generation stellt 
diejenige Personengruppe dar, die in die 
AHV einzahlt, die andere Generation stellt 
diejenige Personengruppe dar, die von der 
AHV Leistungen empfängt. Damit keine ver-
einfachte Vorstellung von “die Jungen” rsp. 
“die Alten” entsteht, müssen wir jedoch be-
achten, dass die gegenwärtig einzahlende 
Generation in der Zukunft (hoffentlich!) der 
leistungsbeziehenden Generation ange-
hört. Von zukünftigen Generationen spre-
chen wir, wenn wir die noch nicht zur Welt 
gekommenen Personen meinen.

Um der Geschichte und der Spannweite des 
Begriffes Gerechtigkeit gerecht zu werden, 
werden Teilaspekte gewisser Gerechtig-
keitstheorien im folgenden Kapitel erörtert. 
Ein guter Ansatz zur Begriffserklärung stellt 
die folgende Definition dar:
„Der Begriff der Gerechtigkeit bezeichnet ei-
nen idealen Zustand des sozialen Miteinan-
ders, in dem es einen angemessenen, un-
parteilichen und einforderbaren Ausgleich 
der Interessen und der Verteilung von Gü-
tern und Chancen zwischen den beteiligten 
Personen oder Gruppen gibt.“ (14) 

Der Bezug zur Philosophie: Die  Reflexion über Gerechtigkeit zwischen den Generati-
onen als Grundlage für die zukünftige Entwicklung der AHV könnte die Perspektive auf 
neue Lösungswege eröffnen. Es lohnt sich daher aufzuzeigen, welche Theorien es zur 
Generationengerechtigkeit gibt und in welche Richtung sie weisen.

Die philosophische Diskussion der Genera-
tionengerechtigkeit lässt sich der politischen 
Philosophie zuordnen, wird jedoch auch in 
der Umweltethik und anderen Bereichen 
der angewandten Ethik geführt.
Die politische Philosophie befasst sich 
hauptsächlich mit Themen der Staats- und 
Rechtsphilosophie, bearbeitet aber als Teil 
der praktischen Philosophie auch Fragen 
der Gegenwartsanalyse und Handlungs-
theorie. 

Inwiefern hat der Begriff der Generationen-
gerechtigkeit eine ethische Dimension? Und 
was ist Ethik?

„Die Ethik (oder Moralphilosophie) bildet 
dasjenige Arbeitsgebiet der Philosophie, in 
dem es um die Analyse von Begriffen und 
die kritische Prüfung von Behauptungen 
und Argumenten geht, die das (moralisch) 
Richtige und Gute betreffen. (...) In der nor-
mativen (oder substantiellen) Ethik geht es 
um die Formulierung und Diskussion von 
moralischen Theorien und Prinzipien, die 
eine allgemeine Antwort auf die Frage ge-
ben, wie wir handeln und leben sollen. Die 
angewandte Ethik beschäftigt sich mit den 
moralischen Aspekten von spezifischen 
Praktiken, Einrichtungen und Regelungen.“ 
(15)

Einordnung der 
Generationengerechtigkeit
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Der Begriff der Generationengerechtigkeit 
liegt somit an der Schnittstelle von sozialen 
und politischen Fragestellungen der Philo-
sophie und wurde stark durch John Rawls 
(1921–2002) geprägt. 

Den Begriff der Generationengerechtigkeit 
kann man folgendermassen umschreiben:

„Gegenwärtig und zukünftig lebende Men-
schen haben gleichermassen das Interes-
se, die benötigten Ressourcen vorzufinden, 
um ihr Leben bestreiten zu können. Haben 
zukünftige Generationen gleich grosse oder 
grössere Chancen darauf, diese Ressour-
cen vorzufinden wie die heutige Generati-
on, spricht man von Generationengerech-
tigkeit.“ (16) 

Philosophisches Glossar

Auf der vorletzten Seite des Themendos-
siers finden Sie ein philosophisches Glos-
sar zu den folgenden Begriffen:

•	 Philosophie
•	 Solidarität
•	 Umlageverfahren
•	 Generation
•	 Gerechtigkeit
•	 Ethik
•	 Generationengerechtigkeit
•	 Gesellschaftsvertrag
•	 Generationenvertrag
•	 Freiheit
•	 Pflicht
•	 Staatsphilosophie
•	 Rechtsphilosophie
•	 praktische Philosophie

Auf Philosophie.ch finden Sie weitere Be-
griffe verlinkt zu den einschlägigen Quellen.
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Generationengerechtigkeit?

Bevor die AHV eingeführt wurde, war es üb-
lich, dass die Eltern im Alter durch ihre Kin-
der versorgt wurden und diese wiederum im 
Alter durch ihre eigenen Kinder. Diese Kon-
stellation lässt sich – wie bei der AHV – als 
Generationenvertrag verstehen. 
Heutzutage ist dieses System auf die staat-
liche Ebene verschoben: „Ein jeder zahlt 
die Rente seiner Vorgängergeneration, und 
erwartet, dass im Gegenzug seine Nachfol-
gegeneration seine Rente zahlen wird.“ (17) 
Dieses sog. Umlagesystem kann jedoch in 
ein Ungleichgewicht geraten, wenn es mehr 
Rentenbeziehenden gegenüber eine gleich-
bleibende oder gar sinkende Zahl von Bei-
tragszahlenden gibt. Genauso kann auch 
die längere Dauer des Rentenbezugs einen 
Effekt haben. Welche Bedeutung hat das für 
den Generationenvertrag? Wenn sich also 
im Jahr 2012 die Frage stellt, ob ab 2020 
das Umlageverfahren noch funktioniert und 
weniger Beiträge in die AHV eingezahlt wer-
den als ausgezahlt werden, kann man da 
noch erwarten, dass bspw. 206.0 überhaupt 
noch Renten gezahlt werden können? Wie 
ungerecht ist das für die heutigen Beitrags-
zahlenden? 

Der heutige Generationenvertrag ist der 
in der umlagefinanzierten Rentenversiche-
rung geltende Grundsatz, dass die im Ar-
beitsleben stehende Generation die Renten 
für die Generation der Rentner erarbeitet. 
Der Bericht des Bundesamtes für Sozial-
versicherung im Jahr 2008 stellte fest, dass 
„der Prozentsatz der Steuerpflichtigen, die 
über geringe finanzielle Mittel verfügen, bei 
den 55–59-Jährigen besonders tief (unter 
10 %) und deutlich höher am Anfang und 
am Ende des Erwachsenenlebens ist. Unter 
geringen finanziellen Mittel läuft in diesem 
Bericht die Grenze unter 30‘6.00 Franken 
pro Jahr für eine Person oder unter 4.5‘900 
Franken für ein Paar Gesamteinkommen.“ 
(18) Hieraus kann man einerseits schluss-
folgern, dass die heutige AHV sehr gut funk-

tioniert, sich jedoch auch fragen, ob
• „die Rahmenbedingungen für junge Fa-

milien, Alleinerziehende oder Alleinste-
hende verändert werden [sollten], damit 
sie ihr Erwerbseinkommen erhöhen kön-
nen?

• die Generationensolidarität bei der Fi-
nanzierung der AHV mit einem Solida-
ritätsbeitrag der Gruppe der Rentner/
innen ergänzt werden [soll]?“ (19)

Die zeitliche Dimension ist eine wesent-
liche Grösse hinsichtlich der zukünftigen 
Gerechtigkeit sowie der Bewertung von 
zukünftigem Nutzen. Auf den ersten Blick 
könnte man meinen, dass je grösser die Zeit-
spanne ist, umso weniger Verantwortung 
der Mensch im Jetzt zu tragen bereit ist. In 
der Philosophie wird diese zeitliche Dimen-
sion unter dem Stichwort “Zeitpräferenz” in 
der Zukunftsethik diskutiert. „Unter der Lei-
tung der Vernunft werden wir ein grösseres 
künftiges Gut einem geringeren gegenwär-
tigen und ein kleineres gegenwärtiges Übel 
einem grösseren künftigen vorziehen“, wo-
mit also eine Jetzt-Präferenz gemäss dem 
Philosophen Spinoza (1632–1677) ein Fall 
von reiner Irrationalität ist. (20) 

Andere Philosophen weisen in Bezug auf 
den Nutzen und der Gerechtigkeit von Res-
sourcen für zukünftige Generationen darauf 
hin, dass diese keine Träger von Rechten 
oder sonst irgendetwas sind, da sie heute 
nicht existieren. (21) (Sog. Nicht-Identitäts-
problem) Was aber gegen diese Haltung 
spricht, ist, dass zwar zukünftige Genera-
tionen heutzutage keine Rechte haben, je-
doch aber in der Zukunft sehr wohl Träger 
von Rechten sein können und unsere heu-
tigen Entscheidungen ihre Interessen be-
treffen können. (22)
In den Wirtschaftswissenschaften wird die 
Zukunft ebenfalls berücksichtigt und zwar 
mittels der Zukunftsdiskontierung, die axio-
matisch, also beweislos vorausgesetzt wird. 
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Die Zukunftsdiskontierung bemisst, wie sich 
der gegenwärtige Wert bis zu einem zukünf-
tigen Zeitpunkt vermindert hat. Auffallend 
ist, dass es sich um eine Diskontrate han-
delt, also eine Wertminderung vorausge-
setzt wird. (23) Mehr hierzu findet man im 
Buch von Dieter Birnbacher “Verantwortung 
für zukünftige Generationen” im Kapitel Zu-
kunftsbewertung.

Lässt sich Zukunftsverantwortung 
realisieren?
In der Präambel der Bundesverfassung 
der Schweiz findet man den Satz, dass 
die Schweizer Bundesverfassung auch „im 
Bewusstsein der gemeinsamen Errungen-
schaften und der Verantwortung gegenüber 
den künftigen Generationen (...)“ (24) her-
vorgebracht wurde. Offensichtlich ist die 
Generationengerechtigkeit einer der Mass-
stäbe bei der Umsetzung unserer Verfas-
sung, woraus sich ergibt, dass auch die Fra-
ge der Entwicklung der AHV gemäss diesen 

Massstäben beantwortet werden sollte. Ne-
ben dieser demokratischen Frage  stellt sich 
jedoch noch eine weitere: Wie lässt sich 
eine Zukunftsverantwortung in unserem 
gegenwärtigen System von Marktpreisen 
realisieren? „Dieses System bewertet die 
zukunftsrelevanten Ressourcen nicht nach 
zukunftsethischen Kriterien, sondern durch 
das Wechselspiel von aktuellem Angebot 
und aktueller Nachfrage.“ (25)
Diese zwei Gesichtspunkte greifen stark in-
einander und können nur durch eine Ausei-
nandersetzung, die viele Wissenschaftsbe-
reiche umfasst, gegeneinander aufgewogen 

werden. Trotzdem soll hiermit eine der 
Grundfragen nochmals gestellt werden, ob 
eine Realisierung von Zukunftsverantwor-
tung und Generationengerechtigkeit ggf. als 
Einschränkungen in der Gegenwart zukünf-
tigem Wohlergehen zuliebe grundsätzlich 
vertretbar sind oder von vornherein für zu-
künftige Generationen keine gegenwärtigen 
Einschränkungen erlaubt werden dürfen.
Der Bezug zur Schweizer AHV erleichtert 
uns diese Frage, da sie anhand des Modells 
des Generationenvertrags aufgebaut ist und 
somit schon jetzt mit einem ‚Ja‘ beantwortet 
werden kann.

Auf den kommenden Seiten sollen verschie-
dene philosophische Ansätze zur Generati-
onengerechtigkeit aufgezeigt werden.
Es wird deutlich werden, dass es sehr ver-
schiedene Auffassungen von Generatio-
nenengerechtigkeit gibt und eine klare Ab-
grenzung der verschiedenen theoretischen 
Grundlagen weiterhin zur Diskussion steht.

Folgende Theorien sollen auf den kommen-
den Seiten in einem Überblick dargestellt 
werden:

•	 Intergenerationeller 
Nutzensummenutilitarismus
Einschub: ausgleichende / austeilende 
Gerechtigkeit

•	 Rawls‘ Generationengerechtigkeit

•	 Intergenerationelle  
Suffizienzgerechtigkeit 
   - schwache / starke  
       Suffizienzgerechtigkeit



10

Intergenerationeller 
Nutzensummenutilitarismus

Utilitarismus? Diese breit diskutierte ethi-
sche Theorie wird seit dem 18. Jahrhun-
dert ständig weiter entwickelt und besagt, 
dass die Richtigkeit einer Handlung daran 
zu messen ist, wieviel Glück oder Wohler-
gehen (Nutzen) sie den Betroffenen bringt. 
Dieser Nutzen ist als absolute Grösse zu 
verstehen: „“Nutzen” ist das Ausmass des 
von einer Handlung bewirkten Glücks oder 
Wohlbefindens.“ (26) Der Nutzensum men- 
utilitarismus befasst sich mit der Steigerung 
des Gesamtnutzens aller Betroffenen. Ge-
genteilig hierzu steht der Durchschnitts-
nutzenutilitarismus, der die Steigerung des 
Nutzens pro Kopf als Kriterium festlegt. (27) 
Der intergenerationelle Nutzensummenutili-
tarismus wurde durch Dieter Birnbacher fol-
gendermassen beschrieben: 
„Die Verantwortung für die Zukunft gründet 
auf dem zukünftig Guten oder Schlechten, 
das durch ein Handeln in der Gegenwart 
bewirkt oder verhindert werden kann.“ (28)

Wie begründet sich diese Ansicht, die von 
einem Werturteil ein normatives Urteil ab-
leitet? Birnbacher versucht dies anhand der 
folgenden zwei Überlegungen:
1. „Die Tatsache, dass eine von je zwei 

verwirklichbaren Zukünften nach einer 
zugrunde gelegten Werttheorie bes-
ser ist als eine andere, ist zwar kein 

schlechthin zwingender Grund, die bes-
sere zu verwirklichen, ist aber dennoch 
der bestmögliche Grund, den man da-
für haben kann, die bessere statt der 
schlechteren zu verwirklichen, wenn 
man überhaupt zu der Verwirklichung 
einer bestimmten Zukunft beitragen will.  

2. Wenn wir überhaupt zu etwas verpflich-
tet sind, dann sind wir dazu verpflichtet, 
von je zwei verwirklichbaren Zukünften 
die aufs Ganze gesehene bessere zu 
verwirklichen bzw. nach Kräften zu ihrer 
Verwirklichung beizutragen.“ (29)

Doch läuft diese Theorie nicht auf das 
Sprichwort der früheren Siedlergenerati-
onen „Dem ersten der Tod, dem zweiten die 
Not, dem dritten das Brot“ hinaus? Das be-
schriebene Prinzip besagt, dass es richtig 
ist, wenn heute Tausende Elend erleiden 
müssten, um zukünftige Zehntausende vor 
noch grösserem Elend zu bewahren. (30) 
Das heisst, auch wenn eine Ungleichheit 
zwischen den Generationen entsteht, so 
ist dies gemäss dem intergenerationellen 
Nutzensummenutilitarismus gerecht. Somit 
stellt sich die Frage, ob eine Fairness, dass 
Nutzen und Lasten des einzelnen Betei- 
ligten sich anteilmässig entsprechen, über-
haupt möglich ist. 
Wenn Generationen untereinander einen 
vergeltenden Ausgleich erhalten würden, 
wie dies bei der AHV der Fall ist, könnte 
man wiederum von einer ausgleichenden 
Gerechtigkeit sprechen, was jedoch dem 
utilitaristischen Prinzip nicht entspricht. 

Ausgleichende Gerechtigkeit kann zwi-
schen gleichgestellten Subjekten bestehen. 
Im Gegensatz hierzu steht die austeilende 
Gerechtigkeit, die zwischen ungleichen 

Subjekten wie bspw. dem Staat und den 
Bürgern herrschen kann. 
Für den Utilitarismus kann diese Form von 
ausgleichender Gerechtigkeit aber nicht als 
Moralprinzip gelten, da sie keinen Ansatz-
punkt als idealethische Norm bietet und kei-
ne Orientierung dafür, welche Entscheidung 
als richtige Entscheidung zu bewerten ist. 
(31)
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Rawls‘  Generationengerechtigkeit

Die Rawls‘sche Gerechtigkeitstheorie (John 
Rawls 1921–2002) stellt einen Gegenpol 
zum Utilitarismus dar. „Gerechtigkeit als 
Fairness unterscheidet sich dadurch von 
utilitaristischen Theorien, dass nicht die Ma-
ximierung des Allgemeinnutzens als ober-
stes Bewertungskriterium von Institutionen 
dient. Vielmehr nimmt in der Konzeption 
von Rawls der Gedanke, dass jedes ein-
zelne Gesellschaftsmitglied den Gerechtig-
keitsgrundsätzen unter dem Gesichtspunkt 
seines eigenen Wohlergehens zustimmen 
können muss, eine zentrale Stellung ein.“ 
(32)
Ein wesentlicher Bestandteil dieser Theorie 
ist daher, dass jede Person in einer Positi-
on des Nicht-Wissens – sprich ohne jegli-
che Information über sich selbst, ihre Um-
stände oder Sonstiges, welche ihre Position 
beeinflussen würden – die Prinzipien einer 
Gerechtigkeitstheorie wählen würde. Somit 

wäre eine Wahl von fairen Prinzipien ohne 
Einfluss von Vorurteilen und persönlichen 
Präferenzen möglich. 

John Rawls formulierte die Gerechtigkeits-
prinzipien folgendermassen: 
1. „Jede Person hat den gleichen unab-

dingbaren Anspruch auf ein völlig adä-
quates System gleicher Grundfreiheiten, 
das mit demselben System von Freihei-
ten für alle vereinbar ist.

2. Soziale und ökonomische Ungleich-
heiten müssen zwei Bedingungen erfül-
len: erstens müssen sie mit Ämtern und 
Positionen verbunden sein, die unter 
Bedingungen fairer Chancengleichheit 
allen offen stehen; und zweitens müssen 
sie den am wenigsten begünstigten An-
gehörigen der Gesellschaft den grössten 
Vorteil bringen (Differenzprinzip).

Das erste Prinzip (...) hat Vorrang vor dem 
zweiten; ausserdem hat im zweiten Prin-
zip die faire Chancengleichheit Vorrang vor 
dem Differenzprinzip.“ (33)
In Bezug auf die Diskussion der Gerechtig-
keit zwischen Generationen begrenzt sich 
Rawls auf das Thema des Sparens. Seiner 
Auffassung nach ergeben sich zwei Sta-
dien: 
Solange die Menschen in einem System von 
ungerechten Institutionen leben, haben sie 
die Pflicht zu sparen, um den zukünftigen 
Generationen gerechte Institutionen zu er-
möglichen. Sobald gerechte Institutionen 
geschaffen wurden, sind weitere Sparmass-
nahmen nicht nötig. (34)

Hierzu stellen sich mehrere Fragen: 
Hat Rawls daran gedacht, dass, wenn die 
Bevölkerung ständig wächst, ein fortwäh-
rendes Sparen durchaus angebracht sein 
könnte, um der grösseren Anzahl Menschen 
gerechte Institutionen weiterhin garantieren 

zu können? (35) Und müssen, damit die 
gerechten Institutionen tatsächlich funkti-
onieren können, die Grundbedürfnisse der 
Menschen gedeckt sein? (36) Ansonsten 
wäre es ihnen kaum möglich, ihre eigenen 
Rechte und Freiheiten ausüben zu können. 
Rawls spricht dieses Thema zwar bejahend 
an, es bleibt jedoch offen, ob er hiermit eine 
Art Suffizienzgerechtigkeit vertritt, die somit 
seiner Theorie zu Grunde liegen würde.

Kleines Gedankenexperiment zu Rawls:
• Könnte man sagen, dass die AHV eine 

derjenigen gerechten Organisationen 
ist, wie Rawls sie vorschlägt? 

• Wie verbindet Rawls das Sparen mit sei-
ner Theorie zur Gerechtigkeit?

• Wie würde die AHV aussehen als ideale 
und gerechte Institution?
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Intergenerationelle 
Suffizienzgerechtigkeit

Suffizienz bedeutet soviel wie “ausreichend” 
und Suffizienzgerechtigkeit also, dass allen 
Menschen ein gewisser (ausreichender) Le-
bensstandard garantiert werden soll.

Auf Grund des Nicht-Identitätsproblems 
(siehe “Zeitliche Dimension” auf S. 8) so-
wie der Unsicherheit bezüglich der Konse-
quenzen unseres Handelns auf das Leben 
der zukünftigen Generationen, lassen sich 
starke Argumente für eine intergeneratio-
nelle Suffizienzgerechtigkeit ableiten.
Doch zuerst sollen zwei Spielarten der Suffi-
zienzgerechtigkeit vorgestellt werden, damit 
klar wird, was unter Suffizienzgerechtigkeit 
zu verstehen ist. 

Die schwache Suffizienzgerechtigkeit orien-
tiert sich an der sog. Vorrangsicht, die Derek 
Parfit (*1942) prägte: „Personen zu begün-

stigen ist wichtiger, je schlechter es ihnen 
geht, je mehr Personen begünstigt werden 
können und je grösser die in Frage stehen-
de Begünstigung ist.“ (37) Diese Auffassung 
kann auch „als eine qualifizierte Vorrang-
sicht verstanden werden: Sie behauptet, 
das Gewicht, das der Besserstellung derer 
gegeben werden sollte, denen es nicht gut 
geht, nehme auf einen Schwellenwert des 
Wohlergehens hin auf Null ab, wenn es 
nämlich Personen gut genug geht, während 
die Vorrangsicht als solche annimmt, das 
sei nur für das Niveau von Wohlergehen der 
Fall, wo das Wohlergehen von Personen 
absolut perfekt ist, also schlicht nicht mehr 
verbessert werden kann.“ (38) 

Die starke Suffizienzgerechtigkeit unter-
scheidet sich hiervon anhand des Vorrangs 
der Personen, deren Wohlergehen unter-
halb des Schwellenwerts liegt und die, je 
schlechter es ihnen geht, umso mehr be-
günstigt werden müssen. (39)

Ein Argument für die Konzeption der intergenerationellen Suffizienzgerechtigkeit liegt in 
Bezug auf das Nicht-Identitätsproblem darin, dass die Forderungen an heutige Personen, 
für zukünftige Lebende eine Besserstellung zu erreichen, übertrieben sind, wenn dadurch 
ihr eigener Lebensstandard unter einen gewissen ausreichenden Schwellenwert sinkt. (40)
Das Wohlergehen und der Lebensstandard von zukünftigen Generationen lässt sich nicht 
ohne weiteres mit dem heutigen vergleichen, da diese eine (aus unserer Sicht zukünf-
tige) technologische Entwicklung sowie auch andere politische Strukturen durchleben als 
wir. (41) „Diese Probleme sind aber nicht so gross, nehme ich an, dass wir nicht wissen 
könnten, was zukünftig Lebenden geschuldet ist, damit sie einen Suffizienzschwellenwert 
erreichen.“ so Lukas Meyer. (42) 

Wie wir gesehen haben, ist die Theorie der Suffizienzgerechtigkeit ebenfalls diskutabel und 
kann in verschiedenen Ausprägungen verstanden werden.
Hat die AHV denn ebenfalls eine Suffizienzaufgabe, einen minimalen Lebensstandard zu 
gewährleisten?  Dieser Frage ist grundsätzlich zuzustimmen, auch weil die AHV-Rente 
durch Ergänzungsleistungen zu einem minimalen Lebensstandard aufgerundet wird, wenn 
die Rente alleine nicht ausreicht. Der soziale Gedanke der AHV hat aber tatsächlich mit 
Suffizienz zu tun, da – zumal als die AHV gegründet wurde – es darum ging, Altersarmut 
zu vermeiden. Ein derartiger Schwellenwert, wie die Theorien der Suffizienzgerechtigkeit 
ihn vorsehen, ist in der Schweiz durch die Definition der Armutsgrenze und die entspre-
chenden Sozialleistungen des Staates gegeben. Im Jahr 2010 betrug die Armutsgrenze 
rund 2243 Franken pro Person im Monat. (43) 
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Interview zur Generationen-
gerechtigkeit mit Prof. Dr. F. Cheneval

Welchen Zusammenhang sehen Sie zwi-
schen der zukünftigen Entwicklung der 
AHV und der Philosophie? Welchen Nut-
zen hat die Philosophie?
Zahlreiche Debatten der politischen Philo-
sophie spielen für die Zukunft dieses So-
zialwerks eine Rolle. Es geht um „suffici-
entarianism“ und Armutsverhinderung bei 
der Festlegung der Mindestrente; es geht 
um distributive Gerechtigkeit zwischen 
verschiedenen Alters- und Einkommens-
schichten bei der Festlegung des Umlage- 
und Umverteilungsfaktors; es geht um inter-
generationelle Gerechtigkeit bei der Frage 
der Sanierung der AHV aus der Staatskas-
se, womöglich zu Lasten künftiger Genera-
tionen; es geht um das Selbstverständnis 
der Schweiz als Solidargemeinschaft bei 
der Zustimmung zur AHV; es geht um den 
gerechten Umgang mit der in der Schweiz 
arbeitenden ausländischen Bevölkerung. 
Die AHV ist zum Glück nicht auf Schweizer 
Staatsbürger beschränkt, es profitieren alle 
Erwerbstätigen. Die Zukunft der AHV ist ein 
facettenreiches Anwendungsbeispiel der 
politischen Philosophie. 

Ist der Bezug zur Generationengerech-
tigkeit in der Präambel der Bundesver-
fassung auf eine spezifische Theorie der 
Generationengerechtigkeit bezogen?
Es ist von Verantwortung für künftige Gene-
rationen die Rede. Damit wird entgegen den 
philosophischen Theorien, die das Gegen-
teil behaupten, eine solche Verantwortung 
anerkannt. Die Bundesverfassung geht also 
implizit vom „threshold conception of harm“ 
in Bezug auf künftige Generationen aus. Die 
AHV betrifft die philosophischen Theorien 
der intergenerationellen Gerechtigkeit aber 
nur indirekt, denn umgelagert wird in der 
AHV zwischen lebenden Menschen. Wenn 
wir die AHV als eine soziale Errungenschaft 
betrachten, wird die Nachhaltigkeit der AHV 
gemäss Präambel zu einer moralischen 
Pflicht.

Müssen wir dementsprechend die AHV 
aufrechterhalten oder gäbe es Alterna-
tiven?
Die nachhaltige Finanzierbarkeit der AHV 
oder eines äquivalenten Systems sollten wir 
sichern. Dazu gibt es viele Möglichkeiten 
mit verschiedenen gerechtigkeitsrelevanten 
Aspekten. Die Lockerung der Immigration 
bietet Entlastung, eine 10 Mio.-Schweiz ist 
möglich. Die Kürzung der Leistungen bela-
stet die Bezüger als ehemalige Zahler u.U. 
unverhältnismässig. Die Finanzierung aus 
Steuern führt zur Frage, welche Steuern in 
welcher Höhe dafür geeignet sind. Nebst 
Erhöhung von Konsumsteuern auf Tabak 
und Alkohol wären die Schenkungs- und 
Erbschaftssteuer eine Möglichkeit, sie wür-
de aber gerade von den grossen Vermögen, 
für die sie gedacht ist, leicht umgangen und 
würde Besitzer kleinerer Unternehmen tref-
fen. Die Erhöhung des Rentenalters ist eine 
gangbare Lösung, muss allerdings diffe-
renziert vorgenommen werden, damit Men-
schen, die besonders harte Arbeit leisten 
nicht benachteiligt werden. Nicht in Frage 
kommt die Finanzierung der AHV durch 
Schulden. Diese gehen auf Kosten künftiger 
Generationen und werden in absehbarer 
Zeit untragbar. Den grossen Wurf einer fun-
damentalen Alternative zur AHV sehe ich 
nicht. Das bedingungslose Grundeinkom-
men wäre es nur, wenn es anstelle aller So-
zialversicherungen eingeführt würde, was 
ich für ungerecht und unrealistisch halte.

Prof. Dr. Francis Cheneval ist Professor für Politische Phi-
losophie an der Universität Zürich.
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Kleine Umfrage zur AHV &
Generationengerechtigkeit

Was hat die AHV und deren Zukunft mit 
Philosophie zu tun?

Keiner der Teilnehmenden antwortete, dass 
die AHV und deren Zukunft überhaupt nichts 
mit Philosophie zu tun hat. Knapp mehr als 
die Hälfte meint, dass nur der ursprüngliche 
Gedanke hinter der AHV etwas mit Philoso-
phie  zu tun hat.

Denkst Du, dass die AHV noch existiert, 
wenn Du in Rente gehst?

Keiner der Teilnehmenden antwortete mit 
einem eindeutigen Ja. 85% der Teilneh-
menden gehen davon aus, dass die AHV 
eventuell noch existiert, wenn sie selbst in 
Rente gehen. Die Hälfte der Teilnehmenden 
erwartet, dass ihre zukünftige Rente nicht 
dem entspricht, was sie heutzutage erhal-
ten würden.

Kannst Du Dir unter dem Begriff der  
Generationengerechtkeit etwas vorstel-
len?

90% der Teilnehmenden können sich unter 
dem Begriff der Generationengerechtigkeit 
etwas vorstellen. 10% können sich unter 
dem Begriff nichts vorstellen.

Diese Umfrage ist mit 23 Teilnehmenden nicht repräsentativ, ihre Ergebnisse sollen jedoch 
ein eventuelles Stimmungsbild der 25-4.0-Jährigen abgeben. 

Wir erkennen an diesen Aussagen, dass ein klares „`Ja`, es wird die AHV noch geben, 
wenn ich in Rente gehe“, nicht festgestellt wurde. Der Bezug zur Philosophie wird der 
AHV hingegen klar zugestanden und ist besonders in Zusammenhang mit der Aussage 
über den Begriff der Generationengerechtigkeit interessant: Die Teilnehmenden scheinen 
zum überwiegenden Teil ein Bewusstsein dafür zu haben, dass die AHV mit Generatio-
nengerechtigkeit in Verbindung zu bringen ist. Der soziale Grundgedanke hinter der AHV 
ist schliesslich auch derjenige Grund, weshalb die AHV eingerichtet wurde und spiegelt im 
Groben die Funktionsbereiche der AHV wider.



15

Wie wir anhand der Theorien zur interge-
nerationellen Suffizienzgerechtigkeit, der 
Rawlsschen Generationengerechtigkeit und 
des intergenerationellen Nutzensummenuti-
litarismus gesehen haben, handelt es sich 
um Teilaspekte der Generationengerech-
tigkeit, die im Begriff des Generationenver-
trags unausgesprochen mitschwingen.

Ähnlich argumentiert auch Thomas Distel, 
der an der Universität Bern im Jahr 2009 
seine Masterarbeit zum Thema “Gerech-
tigkeit in der Altersvorsorge” vorgelegt hat: 
„Für die Gesellschaftsmitglieder kann die 
rhetorische, öffentliche Berufung auf einen 
solchen fiktiven Kontrakt ein mögliches 
Element für ihr Vertrauen in intergenerati-
onelle Einrichtungen darstellen. Sollte aber 
durch irgendwelche Faktoren dieses Ver-
trauen und die Bereitschaft zur Mitwirkung 
an den Einrichtungen des Generationen-
vertrages schwinden, würde eine Berufung 
auf denselben wohl kaum ausreichen, um 
Leistungen zu erzwingen. Die Nachteile des 
Vertragsmodells für die gesellschaftliche 
Generationenbeziehung sind denn auch 
vor allem in dessen Ungenauigkeit und Ge-
neralisierung zu suchen. Die Konzeption 
eines intergenerationellen Vertrages kann 
auf unterschiedlichste Weise und mit varia-
blem Inhalt verstanden werden, was alleine 

Der Generationenvertrag birgt viele Teilaspekte in sich, die von einer Verteilungsgerech-
tigkeit über andere Gerechtigkeitsvorstellungen bis hin zu Suffizienzgerechtigkeit rei-
chen. Verliert das Volk das Vertrauen in den Generationenvertrag, wenn die AHV finan-
ziell in Schwierigkeiten gerät?

schon der Grund für viele Kontroversen ist. 
(...) Wenn es also in einer Altersversiche-
rung beispielsweise zu Finanzierungspro-
blemen kommt, welche zumindest teilweise 
durch exogene Faktoren verursacht wur-
den, ist es schwierig zu beurteilen, was der 
Generationenvertrag eigentlich beinhaltet 
und welche Veränderungen in dessen Rah-
men legitim sein könnten: Welche Leistun-
gen sind grundsätzlich als vertragsrelevant 
zu betrachten? Sollen Renten oder Beiträge 
angepasst werden?“ (44) 
Und im Weiteren: „So wird gemäss dem 
Generationenvertrag das Recht auf ein an-
sprechendes Leben im Alter durch frühere 
Leistungen erworben, während es durchaus 
plausibel erscheint, dass zumindest der An-
spruch auf eine minimale Versorgung qua 
Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft bereits 
gegeben ist. Das Modell überdeckt aber 
dies und erschwert die Unterscheidung in 
generelle Ansprüche und Ansprüche, die 
aus einer Tauschbeziehung resultieren.“ 
(45)

Wir erkennen, dass die differenzierte Sicht 
auf den Begriff der Generationengerechtig-
keit an den Tag bringt, dass die einzelnen 
Teilaspekte der AHV in der Praxis nicht ge-
trennt werden, was bei einer Umgestaltung 
der AHV zu Problemen führen könnte.

Die ebenfalls zum Thema AHV & Generationengerechtigkeit im Jahr 2009 geschriebene Masterar-
beit, die die im Themendossier angesprochenen Teilaspekte detailliert behandelt, ist online verfüg-
bar auf www.philosophie.ch/themendossiers.

AHV & Generationengerechtigkeit!
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Verteilungsgerechtigkeit 
mittels AHV?

Geht man davon aus, dass die AHV sicher-
stellen soll, dass RentnerInnen ein Mindest-
lebensstandard garantiert ist, fragt sich, ob 
solch eine Versicherung grundsätzlich eher 
als Sozialleistung des Staates zu verstehen 
ist. Die Schaffung eines Schwellenwertes 
könnte es der AHV erlauben, diejenigen 
Personen, die auf Grund ihrer finanziellen 
Lage speziell empfangsbedürftig sind, ge-
genüber denjenigen, die wesentlich besser 
gestellt sind, zu bevorzugen. Diese Option 
liesse sich sowohl für Empfänger als auch 
Beitragszahlende einrichten. Dies wür-
de der Suffizienzgerechtigkeit, wie sie auf 
Seite 12 vorgestellt wurde, entsprechen. 
Somit würde diese Präferenz der Umver-
teilung den Ansatz der Verteilungsgerech-
tigkeit und dem Abschirmen gegenüber der 
Armutsgrenze vereinen. Liessen sich Bei-
tragserhöhungen gleichzeitig mit der Bei-
tragsbedürftigkeit von denjenigen Personen 
verrechnen, deren AHV-Rente gegenüber 
den persönlichen Vermögenswerten eine 
vernachlässigenswerte Rolle spielt, würde 
ebenfalls mehr Verteilungsgerechtigkeit ge-
schaffen.

Besteht demnach erst dann eine Generatio-
nengerechtigkeit, wenn es unsere Pflicht ist, 

eine faire Verteilung, die es allen Generati-
onen erlaubt, einen Mindestlebensstandard 
zu geniessen, herbeizuführen?

Wir haben also gesehen, dass “Generati-
onenvertrag” an sich kein eindeutiger Begriff 
ist und die Funktionen der AHV etwas weiter 
gehen, als einen Austausch zwischen Er-
werbstätigen und RenterInnen herzustellen. 
Die angesprochenen Theorien des interge-
nerationellen Nutzensummenutilitarismus, 
der Rawlsschen Generationengerechtigkeit 
und der intergenerationellen Suffizienzge-
rechtigkeit sollten zeigen, dass die einzel-
nen Bestandteile des Generationenvertrags 
keineswegs festgelegte Grössen sind und 
ohnehin der Begriff des Generationenver-
trags weder bestimmt, wer mit wem einen 
Vertrag eingeht, noch was dieser Vertrag 
konkret beinhaltet. Orientiert man sich 
bspw. an der Argumentation des interge-
nerationellen Nutzensummenutilitarismus, 
so liesse sich die AHV auch so gestalten, 
dass die jetzigen Erwerbstätigen gar in die 
Armut getrieben werden könnten und dies 
als gerecht bezeichnet werden könnte, da 
schliesslich dafür die kommenden Genera-
tionen keine Armut mehr zu erleben hätten. 
Wenn man sich hingegen an der Rawls- 
schen Theorie orientiert, die sich ebenso mit 
dem Gerechtigkeitsanspruch auseinander-
setzt, kommt man auf eine etwas andere Lö-
sung: Das Sparen steht solange im Vorder-
grund wie gerechte Institutionen geschaffen 
und deren Erhalt gesichert werden müssen. 
Die gerechten Institutionen können jedoch 
nur genu tzt werden, wenn die BürgerInnen 
tatsächlich über einen Mindestlebensstan-
dard verfügen. Somit wäre eine AHV, die 
zwar gerecht organisiert ist und funktioniert, 
trotzdem unnütz, wenn die BürgerInnen de-
ren Funktionalität auf Grund ihrer eigenen 
Not nicht nutzen können. Dies z.B. wenn die 
AHV zwar die Renten gemäss dem früheren 
Einkommen gerecht verteilt, jedoch ein Teil 
der Beitragsempfänger mit einer Minimal-
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rente sich z.B. keine ihrem Lebensstandard als Erwerbstätige 
entsprechende Wohnung leisten kann. Würde man sich hinter 
den Rawlsschen Schleier des Nicht-Wissens (siehe Seite 11) 
denken, hätte man zudem wohl nicht eine dementsprechende 
Idee des Rentensystems.

Die intergenerationelle Suffizienzgerechtigkeit weist nochmals 
auf einen weiteren Aspekt hin: Die Bevorzugung von speziell 
Bedürftigen kann ebenfalls auf verschiedenste Weise vollzo-
gen werden. So kann bspw. mehr Gewicht auf die Anzahl der 
Betroffenen und die Intensität ihrer Bedürftigkeit gelegt wer-
den. Der Begriff des Generationenvertrages lässt hierzu jedoch 
keine Aussage zu und erklärt nicht, mit welcher Präferenz die 
AHV ihre Aufgabe gegenüber den Beitragsbeziehenden, aber 
auch gegenüber den Beitragszahlenden zu erfüllen hat.

“Unsere Einstellung 
der Zukunft gegenüber 

muss sein: Wir sind jetzt 
verantwortlich für das, 
was in der Zukunft ge-

schieht.” 

Karl Raimund Popper

Diese Querverweise sind keineswegs ab-
schliessende Fakten, sie zeigen jedoch auf, 
dass die philosophische Auseinanderset-
zung mit dem Thema der Generationenge-
rechtigkeit weitreichender ist als die Defini-
tion des Generationenvertrages. Wir sollten 
uns deshalb fragen, wie es sein kann, dass 
eine sehr gut funktionierende Organisation 
wie die AHV ihre Aufgaben erfüllt, ohne dass 
klar ist, welche Aufgaben sie tatsächlich 
zu erfüllen hat. Es konnte gezeigt werden, 
dass die politische Auseinandersetzung mit 
der AHV bei einer nächsten Revision den 
Begriff des Generationenvertrages wohl mit 
sehr fruchtbaren Ergebnissen nochmals 
neu betrachten sollte. Vielleicht liesse sich 
das Vertrauen der Bevölkerung besser ge-
winnen, wenn klarer ist, inwiefern die AHV 
nicht nur Suffizienz-, sondern auch Vertei-
lungsgerechtigkeit ermöglichen soll.

Es ist klar, dass die vorliegenden Ansätze 
keineswegs konkrete Lösungsansätze dar-
stellen, aber sie zeigen, dass eine systema-
tische und analytische Rechtfertigung der 
Grundgedanken durchaus neue Möglich-
keiten aufzeigen kann.
Die philosophische Debatte – nicht nur im 
Bereich der Generationengerechtigkeit – ist 
dadurch gekennzeichnet, dass verschie-
dene theoretische Ansätze erst in der Dis-
kussion reifen und keine Schwarz-Weiss-
Lösungen zur Verfügung stehen. 

Die oben vorgestellten Theorien stellen zu-
dem grösstenteils ideale Normen dar und 
sind nicht zu verwechseln mit Praxisnormen. 
Jedoch sind beide gleichermassen von Be-
deutung: „Praxisnormen ohne ideale Nor-
men wären beliebig, ideale Normen ohne 
Praxisnormen wirklichkeitsfremd. Wenn 
Praxisnormen nicht als beliebig, sondern 
als begründet gelten sollen, müssen sie sich 
aus gültigen idealen Normen herleiten las-
sen. (...) Eine Welt von idealen Akteuren ist 
der Traum des Moralisten. Sie ist dadurch 
bestimmt, dass für alle Handlungssubjekte 
zwei Beschränkungen, denen nicht-ideale 
Akteure mehr oder weniger stark unterwor-
fen sind, nicht zutreffen: Erstens ziehen sie 
aus den von ihnen vertretenen moralischen 
Prinzipien für jede Entscheidungssituation, 
mit der sie konfrontiert sind, die (relativ zu 
diesen Prinzipien) richtigen Konsequenzen, 
zweitens leiten sie nicht nur die richtigen 
situationsrelevanten normativen Konse-
quenzen ab, sondern handeln auch ent-
sprechend.“ (46)
Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass eine 
intensive Auseinandersetzung mit idealen 
Normen keineswegs eine rein theoretische 
Angelegenheit ist, die ohne Realitätsbezug 
bestens funktioniert und dementsprechend 
keine Anwendung findet in der Wirklichkeit.
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Die Zukunft der AHV – eine optimale  
Ausgestaltung der Altersvorsorge

Mit demographischen Veränderungen kann 
für die Altersvorsorge ein Reformbedarf ent-
stehen. Am Beispiel der staatlichen Alters-
vorsorge in der Schweiz haben veränderte 
demographische Voraussetzungen insbe-
sondere für die AHV eine grosse Bedeu-
tung. Aufgrund der Komplexität der Institu-
tion „AHV“ macht es aus philosophischer 
Sicht grundsätzlich Sinn, bei der Frage nach 
einer optimalen Ausgestaltung eine Unter-
scheidung von unterschiedlichen Funkti-
onen dieser Versicherung zu beachten: 
1.) Die AHV soll Armut im Alter verhindern 
durch die Gewährleistung eines minimalen 
Lebensstandards bzw. einer minimalen Ver-
sorgung mit Grundgütern.
2.) Die AHV ist eine staatliche Verpflichtung 
zur Verteilung des Einkommens zwischen 
den verschiedenen Lebensphasen aller 
Bürger, d.h. von der erwerbstätigen Phase 
ins Alter. In dieser Funktion erfüllt sie einen 
ähnlichen Zweck wie die 2. Säule der be-
ruflichen Vorsorge, wenn auch mit dem so-
genannten „Umlageverfahren“ durch eine 
andere Verfahrensweise. 
3.) In der AHV steckt wegen der kompri-
mierten Renten-Bezugsskala zusätzlich ein 
starker Umverteilungseffekt zwischen Per-
sonen mit höherem und Personen mit tief-
erem Einkommen.

Diese Funktionen können in der Rechtfer-
tigung voneinander unabhängig betrachtet 
werden. Die aktuelle Vermischung dieser 
Funktionen in einer einzigen Institution hat 
historische Gründe und sollte für die Fra-
ge nach der optimalen Ausgestaltung einer 
staatlichen Altersvorsorge nicht vorausge-
setzt werden. Im heutigen 3-Säulensystem 
der Altersvorsorge ist die AHV zudem nicht 
mehr die einzige staatlich organisierte Vor-
sorgeform.

Wenn man die drei Funktionen betrachtet, 
zeigt sich für die AHV folgendes:

• Die Aufgabe der Gewährung der für ein 
Existenzminimum nötigen Mittel wird von 
der AHV über weite Strecken erfüllt. Letzten 
Endes wird sie aber gerade bei den ärmsten 
Rentnern von den Ergänzungsleistungen 
zur AHV wahrgenommen. Denn die Renten-
leistungen der AHV reichen alleine nicht zur 
Erfüllung eines anerkannten Suffizienzstan-
dards aus, wenn keine zusätzlichen Einnah-
mequellen bestehen.

•  Die AHV hat eine bestimmte Wirkung 
bei der Verteilung von Einkommen inner-
halb des Lebenslaufs von Personen. Aller-
dings spielt im heutigen 3-Säulensystem die 
berufliche Vorsorge (2. Säule) in dieser Auf-
gabe eine mindestens so wichtige Rolle wie 
die AHV und ist letztlich auch entscheidend 
für die finanziell günstige Situation vieler 
Rentner verantwortlich.  

• Inwiefern und wie stark die Umvertei-
lung von besser Verdienenden zu weniger 
gut Verdienenden gerechtfertigt ist, ist eine 
Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Diese 
in der AHV inhärente Umverteilungsfunkti-
on ist entsprechend theoretisch nicht an die 
Altersvorsorge geknüpft und könnte auch in 
einer anderen Form umgesetzt werden. 

Die an die AHV gestellte Herausforderung 
besteht nun darin, dass durch die demogra-
phischen Veränderungen in der Bevölke-
rung bei der aktuellen Form der Institution 
(bei der Erfüllung der drei Funktionen) lang-
fristig ein Finanzierungs-Ungleichgewicht 
entsteht. Entscheidend ist dabei das zah-
lenmässige Verhältnis zwischen Beitrags-
zahlern und Rentenbezügern. Beim in der 
AHV angewandten Umlageverfahren, in 
welchem die aktuellen Beiträge zur Deckung 
der aktuellen Kosten verwendet werden, hat 
eine Veränderung dieses Verhältnisses zur 
Folge, dass auch die Beitrags- und Renten-
zahlungen angepasst werden müssten, um 
eine längerfristige Finanzierung sicherzu-
stellen. 
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Leitgedanken zu möglichen Ansätzen

Einige Leitgedanken folgender möglicher Ansätze sollen kurz angesprochen werden: a) 
eine differenzierte, optimale Ausgestaltung der Altersvorsorge anhand der verschiedenen 
Funktionen, unabhängig von ihrer aktuellen Form; und b) Anpassungsmöglichkeiten der 
aktuellen Institution AHV für eine längerfristige Finanzierbarkeit.

a) Vorteilhaft könnte eine Aufteilung der Aufgaben einer Alterssicherung in zwei Instituti-
onen sein. Einerseits eine Vorsorgeeinrichtung, welche das Einkommen aller Personen 
innerhalb des Lebenslaufs verteilt, andererseits eine Sozialinstitution, welche allen Per-
sonen im Ruhestand durch bedarfsabhängige Leistungen einen minimalen Lebensstan-
dard garantiert. Ersteres kann im Grundsatz als eine umfassendere Form der beruflichen 
Vorsorge betrachtet werden, welche auch den Effekt der AHV beinhaltet. Nötig wäre eine 
Ausdehnung des Obligatoriums bezüglich Einkommensbereich, so dass es für alle an der 
Altersversicherung Beteiligten gilt. Letzteres ist als „reine“ Suffizienzversicherung vorzu-
stellen, welche allen Menschen im Ruhestand einen gewissen minimalen Lebensstandard 
garantiert – also Leistungen an Personen erbringt, die auch bei einer optimalen Verteilung 
ihres Einkommens innerhalb des Lebenslaufs im Alter ihre Grundbedürfnisse nicht decken 
können. Weitere Umverteilung zwischen höheren und tieferen Einkommen bedürfen einer 
zusätzlichen Begründung, sind aber nicht an die Altersvorsorge gebunden.

b) Falls die aktuelle, komplexe Form der AHV grundsätzlich beibehalten werden soll, wer-
den durch demographische Veränderungen langfristig ebenfalls Reformen nötig sein, um 
die Finanzierung und Stabilität sicherzustellen. Die folgende grobe Relation zeigt die Geld-
flüsse im Umlageverfahren:

    R: ø-Rente pro Rentner und Jahr
    P: Personen im Rentenalter
R * P ↔ E * B (+X)  E: Erwerbstätige Personen
    B: ø-Beiträge pro Kopf und Jahr
    X: andere Finanzierungen

In Worten ausgedrückt bedeutet dies nichts 
anderes, als dass die jährlich ausbezahlten 
Renten (durchschnittliche Rente mal die 
Anzahl Rentner) den Beitragszahlungen 
(durchschnittliche Beiträge mal Anzahl Bei-
tragszahlende) zuzüglich allfälliger anderer 
Finanzierungsquellen (z.B. Beiträge aus 
zweckgebundenen oder allgemeinen Steu-
ern) entsprechen sollen. 

Die aktuellen demographischen Entwick-
lungen führen in den nächsten Jahren zu 
einer Erhöhung von P im Vergleich zu E – 
und zwar in einem Ausmass, welches nicht 
durch einen kurzfristigen Ausgleichsfonds 
kompensiert werden kann. Unter dieser 
Annahme bzw. empirischer Voraussetzung 

könnten folgende Massnahmen zur Diskus-
sion stehen:

• Erhöhung Rentenalter: P wird im  
 Vergleich zu E gesenkt

• Leistungskürzungen: R wird gesenkt

• Beitragserhöhung oder zusätzliche  
 Finanzierung: B oder X werden  
 erhöht

Die Entscheidung für Reformen fällt letztlich 
in den Zuständigkeitsbereich der Politik. In 
der Thematik der Altersvorsorge kann die 
Philosophie aber einen fruchtbaren Beitrag 
leisten zum Verständnis und zur Bewertung 
verschiedener Aufgaben staatlicher Alters-
versicherungen. 
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Was nützt uns 
die Philosophie?

Wir können uns nun fragen, inwiefern die 
Philosophie hinsichtlich der zukünftigen 
Entwicklung der AHV etwas leisten kann. 
Wie wir gesehen haben ist der Begriff des 
Generationenvertrages in Bezug auf die 
vielfältigen Funktionen der AHV eher un-
genau. Die AHV nimmt nicht nur Aufgaben 
der Suffizienzgerechtigkeit wahr, sondern 
ebenfalls der Verteilungsgerechtigkeit und 
stützt sich auf ein gewisses Verständnis 
von Generationengerechtigkeit ab. All diese 
Begriffe stellen Teildebatten der politischen 
Philosophie dar, und nur schon deshalb 
hat die AHV an sich und ihre zukünftige 

Entwicklung etwas mit Philosophie zu tun. 
Dies, weil der Grund, weshalb es die AHV 
überhaupt gibt, ein philosophischer ist. 
Ebenso lässt sich die Ausgestaltung der 
AHV mit ihren diversen Aufgaben auf phi-
losophische Grundgedanken zurückführen, 
d.h. der Bezug zwischen der AHV und der 
Philosophie ist somit tatsächlich gegeben. 
Da sich schliesslich auch in der Präambel 
der Bundesverfassung der Hinweis zur Ge-
nerationengerechtigkeit finden lässt, sollte 
dieser auch ernst genommen werden. 
Die Philosophen und PhilosophInnen in der 

Schweiz, wovon rund 4.00 Personen an den 
philosophischen Instituten der Schweizer 
Universitäten beschäftigt sind, setzen sich 
mit diesen Themen professionell auseinan-
der. Die publizierten Artikel und Bücher sind 
eingespannt in eine breite wissenschaft-
liche Auseinandersetzung, die oftmals die 
Staatengrenzen überschreitet und durch 
Spezialisten auf dem jeweiligen Themenge-
biet global weiter bearbeitet wird. So ist es 
nicht erstaunlich, dass ein reger Austausch 
in den wissenschaftlichen Netzwerken be-
steht.
Auch das Themengebiet der intergenera-
tionellen Gerechtigkeit ist kein für sich iso-
lierter Bereich, der nur durch vereinzelte 
Wissenschaftler bearbeitet wird. So haben 
auch PhilosophInnen aus den USA und eu-
ropäischen Ländern sich dieses Themas 
angenommen, teilweise insbesondere mit 
Bezug auf die Rentenproblematik. Anhand 
der in diesem Dossier genannten Quellen-
texte ist ferner zu erkennen, dass dieses 
Thema kein neues ist, sondern bezüglich 
der Renten in die 1970er-Jahre hineinreicht. 

Die Philosophie leistet ihren Beitrag hier-
zu dadurch, dass die verwendeten Begriffe 
wie Generationenvertrag oder Gerechtigkeit 
sehr differenziert und bis ins Detail analy-
siert werden. Diese Analyse erlaubt es zu 
verstehen, womit wir es wirklich zu tun ha-
ben. Schliesslich könnte es auch schlimme 
Konsequenzen haben, wenn zwar eine Ver-
sicherung eingerichtet wird, diese jedoch 
nur denjenigen Personen nützlich ist, die an 
sich gar kein Bedürfnis haben. 

Wo ist aber die Trennlinie zwischen Ideal-
vorstellungen und der Umsetzung in der 
Realität?
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Es soll nicht behauptet werden, dass eine 
reine Begriffsanalyse alle Probleme löst. 
Die Entwicklung und Weiterentwicklung von 
logisch schlüssigen Theorien dient dazu, 
argumentativ verständlich zu machen, wie-
so welche Handlungen getätigt oder Ziele 
verfolgt werden. Gerade in einer emotional 
aufgeladenen öffentlichen Debatte wie der-
jenigen der Rentendiskussion sind wohl-
durchdachte Gründe jedoch sehr nützlich. 
Die Vertretbarkeit einer Entwicklungsrich-
tung gegenüber einer Personengruppe hat 
schliesslich auch genauso mit den Argu-
menten des zugrunde liegenden Gedankens 
zu tun wie mit denjenigen Argumenten, die  
an die betroffene Personengruppe gerichtet 
werden. Ein Bezug zu den Publikationen 
der wissenschaftlichen Philosophie kann 
somit in mehrerer Hinsicht nützlich sein. 
Nicht nur eine Begriffsanalyse, sondern 
auch durch das Aufzeigen des Argumen-
tationsverlaufes, und den entsprechenden 
Rechtfertigungsgründen steht durch die 
philosophischen Debatten der Öffentlichkeit 
ein Arsenal an Ideen zur Verfügung. 

In Bezug auf die AHV konnte gezeigt wer-
den, dass eine Orientierung der AHV an 
bestehenden Theorien zur Generationen-
gerechtigkeit durchaus fruchtbar sein kann. 
So liesse sich anhand weiterführender Un-
tersuchungen eine breit abgestützte Diskus-
sionsgrundlage bezüglich der Entwicklung 
des der AHV zu Grunde liegenden Grundge-
dankens ermöglichen. Was jedoch ebenso 
auf der Hand liegt, ist, dass die Philosophie 
– wie jede andere akademische Disziplin  
auch – keine allumfassende Wissenschaft 
ist und sich nur durch interdisziplinäre Un-
tersuchungen Lösungen entwickeln lassen, 
die die Gesamtproblematik umfassen.

Die philosophische Methode ermöglicht 
jedoch auch einen offenen Umgang mit 
möglichen Differenzen: Was zählt ist die 
Begründung, deren logische Schlüssigkeit 
sowie das Zusammenspiel zwischen Pra-
xisnormen und idealen Normen, die jeweils 
ohne das betroffene Gegenstück kaum von 
Nutzen sein können.

Das vorliegende Themendossier sollte so-
mit auch zeigen, wie sehr die Debatte der 
Generationengerechtigkeit jede Person in 
der Schweiz betrifft. Es muss jedoch be-
achtet werden, dass das Dossier nur einen 
kleinen Ausschnitt der laufenden Debatte 
umrissen hat und es sich keinesfalls um die 
einzigen philosophischen Perspektiven in 
diesem Themenbereich handelt. 

Weitere Informationen zum Thema AHV & 
Generationengerechtigkeit erhalten Sie in 
der Masterarbeit von Herrn Thomas Distel, 
in der angebenen Literatur und der für das 
Themendossier erstellten Internetlinkliste 
mit einschlägigen Artikeln und theoretischen 
Grundlagen der Debatte zur Generationen-
gerechtigkeit.
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• Philosophie
Alles kann dem Philosophen zum Gegenstand des 
Philosophierens werden. Philosophieren heisst, 
sich argumentativ und im Dialog über theoretische 
Möglichkeiten zu verständigen.

• Solidarität
Solidarität ist die Gesinnung einer Gemeinschaft mit 
starker innerer Verbundenheit, gem. Alfred Vier-
kandt (1928).

• Umlageverfahren**
Die eingenommenen Beiträge werden innerhalb der 
gleichen Zeitperiode für Leistungen an die Renten-
berechtigten wieder ausgegeben, also „umgelegt“.

• Generation*
Alle Personen im Kollektiv betrachtet, die zur selben 
Zeit geboren wurden oder leben.

• Gerechtigkeit
In der Philosophie in zwei Bedeutungen verwen-
deter Begriff. 1. Bezeichnung für eine Tugend, 
d.h. eine ethische Haltung oder Gesinnung aus 
der	heraus	ein	Mensch	zu	handeln	pflegt.	2.	Zum	
philosophischen Problem wird die Bestimmung von 
Gerechtigkeit, als man den Begriff aus dem Kontext 
der Tugendlehre löst und als Prinzip begreift, aus 
dem sich ein Massstab zur Beurteilung sittlicher, 
rechtlicher, sozialer und politischer Handlungs-
normen ableiten lässt.

• Ethik
Ist die philosophische Disziplin, die die Frage zu 
beantworten sucht, an welchen Normen und Zielen 
(Zwecken, Werten) die Menschen ihr Handeln ori-
entieren sollen.

• Generationengerechtigkeit**
Gegenwärtig und zukünftig lebende Menschen 
haben gleichermassen das Interesse die benötigten 
Ressourcen	vorzufinden,	um	ihr	Leben	bestreiten	
zu können. Haben zukünftige Generationen gleich-
grosse oder grössere Chancen darauf, diese Res-
sourcen	vorzufinden	wie	die	heutige	Generation,	
spricht man von Generationengerechtigkeit.

• Gesellschaftsvertrag**
Der	hypothetisch	fiktive	Zusammenschluss	der	
Menschen zu einer Gemeinschaft: Um eine ge-

sellschaftliche Ordnung zu ermöglichen, gibt jeder 
Mensch seine natürliche Freiheit auf. 

• Generationenvertrag*
Fiktiver „Solidar-Vertrag zwischen jeweils zwei 
Generationen“ (W. Schreiber) als theoretisch-
institutionelle Grundlage einer im Umlageverfahren 
finanzierten	dynamischen	Rente.

• Freiheit
Lässt sich in Wahlfreiheit, Handlungsfreiheit und 
Willensfreiheit unterteilen. Kann als Unabhängigsein 
von Anderem verstanden werden.

• Pflicht
Anspruch, in bestimmten Handlungszusammenhän-
gen und Positionen nach festgelegten, verbindlich 
geltenden Regeln zu handeln.

• Staatsphilosophie
Teilbereich der praktischen Philosophie, der sich mit 
Fragen nach Wesen, Wert, Zweck und Funktion des 
Staates befasst.

• Rechtsphilosophie
Disziplin der praktischen Philosophie, die metho-
disch-systematisch allgemeinste Grundlagen des 
Rechts und der Rechtswissenschaft erforscht.

• praktische Philosophie
bezeichnet gemäß der aristotelischen Tradition 
denjenigen Teilbereich der Philosophie, der sich aus 
den Disziplinen Ethik, Rechtsphilosophie, Staatsphi-
losophie, Politische Philosophie und den Grundla-
gen der Ökonomie zusammensetzt.

Alle Angaben im Glossar wurden übernommen aus:  
“Schülerduden Philosophie”, Dudenverlag, Mann-
heim 2002. 
Mit ** gekennzeichnete Einträge sind im Themen-
dossier vorhanden und beziehen sich auf die dort 
angegebenen Quellen.  
Quellen	der	mit	*	gekennzeichneten	Einträge	finden	
Sie im Appendix zum Themendossier auf www.
philosophie.ch

Glossar
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